Zum Vorteil der Kunden: DEVFP empfiehlt Schiedsvereinbarung
Ethik-Regeln sind für Certified Financial Planner bindend

Der DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e. V., Berufsverband der Certified Financial Planner® (CFP®) in Deutschland, hat für seine rund 900 Mitglieder eine Zusatzvereinbarung für deren Kundenverträge ausarbeiten lassen. Die „Schiedsvereinbarung“, die CFP künftig für ihre Kundenbeziehungen einsetzen können, regelt auf einer Druckseite, wie bei eventuellen Streitfällen verfahren werden soll. Mit diesem Vertragszusatz vereinbaren Kunde und CFP, sich dem Spruch des sachkundigen und unabhängigen DEVFP-Schiedsgerichts zu unterwerfen, statt staatliche Gerichte anzurufen.

Nach Aussage von Dr. Gerold F. Engenhardt, stellv. Vorstandsvorsitzender des DEVFP, wird damit in der Finanzdienstleistungs-Branche ein Signal gesetzt: Kunden müssen im Konfliktfall mit einem CFP nicht mehr vor staatlichen Gerichten streiten, sondern suchen ihr Recht vor dem Ehrengericht des DEVFP, das dann als Schiedsgericht fungiert. Der Gerichtsvorsitzende Klaus Dieter Benner ist ein international bekannter Jurist, der jahrelang als Staatsanwalt in Frankfurt mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität tätig war. Benner ist Ministerialrat im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und derzeit in der Börsenaufsichtsbehörde als Leiter Aufsicht Präsenzhandel für die Kontrolle der Frankfurter Wertpapierbörse zuständig. Sein Stellvertreter in der Funktion des DEVFP-Ehrengerichtsvor​sitzenden ist Rechtsanwalt Norbert Küster (Bonn). Die beiden Beisitzer sind gewählte CFP aus dem Mitgliederkreis.

Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: Die Kosten eines Rechtsstreits vor dem Schiedsgericht sind geringer und die Zeit bis zu einem bindenden Urteil kürzer. Nach der Zivilprozessordnung (ZPO) ist ein Schiedsgericht ein 

ordentliches Gericht, dessen Spruch für alle Beteiligten bindend ist, eine 2. Instanz gibt es nicht. Das Urteil des Schiedsgerichts kann von einem staatlichen Gericht nur auf Verfahrensmängel untersucht werden. – Im Fall von Beschwerden über Finanz- oder Beteiligungsprodukte, die CFP empfohlen haben und die sich als ungeeignet für die strategische Gesamtausrichtung des Kunden oder als unseriös herausstellen, wird das Schiedsgericht tätig. Dagegen gehören Produktbeurteilungen nicht in den Tätigkeitsbereich des Verbandes noch des Schiedsgerichts.

Die Verfahrensordnung des Schiedsgerichts und dessen personelle Zusammensetzung ergibt sich aus der Ehrengerichtsordnung des DEVFP, die dem Kunden mit der Schiedsvereinbarung im vollen Wortlaut übergeben wird. Die Selbstverpflichtung auf die Ethik-Grundsätze, die für alle CFP in Deutschland bindend sind, wurde in den Standesregeln zusammengefasst. „Wie ein Schirm sollen die Standesregeln das Berufsbild, die Berufsgrundsätze, die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung und die Ethikregeln der Certified Financial Planner in Deutschland schützen“, sagte dazu Dr. Engenhardt.

Die Verbands-„Verfassung“ ist für die Branche beispielgebend. Keine andere Organisation in der Finanzwirtschaft übertrifft in ihrem ethischen Anspruch den des DEVFP. Kern sind die Berufsgrundsätze für Certified Financial Planner: Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz und Professionalität. Bei Verstößen gegen die Regeln kann das Ehrengericht Sanktionen verhängen, die von Fortbildungsauflagen und Geldstrafen bis zum lebenslangen Entzug der CFP-Lizenz reichen, was einem Berufsverbot nahe kommt.

Das Ehrengericht des DEVFP, das im Sommer 2003 auf Beschluss der Mitgliederversammlung etabliert wurde, musste bis heute noch nicht einmal zusammentreten. Weder stritten CFP untereinander noch gab es Kundenbeschwerden, die den DEVFP erreicht hätten.
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